
 

   Liebe Hundebesitzerin! 
 

     Lieber Hundebesitzer!  

 

 
Sie sind nun stolzer Besitzer eines „Vierbeiners“. Wir bitten Sie, folgende Punkte zu beachten: 

 
 Anmeldung 
  

 Gerade um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, sollte Ihr Hund möglichst innerhalb von 14 Tagen in der Steuerstelle 

(Zi.Nr. 118) der Stadtverwaltung Geretsried angemeldet werden. Wurde für den Hund in Deutschland im Anmeldejahr 

bereits Hundesteuer bezahlt, so kann diese angerechnet werden, wenn uns ein entsprechender Nachweis vorliegt. Wir 

schicken Ihnen das Anmeldeformular auch gerne zu. So können Sie in Ruhe das Formular ausfüllen und unterschrieben 

an uns zurückschicken.  
 

Sie erhalten von uns dann einen Hundesteuerbescheid. Im Bescheid aufgeführt sind die Hundedaten, die bei uns regis-

triert sind sowie die Fälligkeiten der Hundesteuer (zum 01.06. jeden Jahres). Bei einer Anmeldung nach dem 01.06. ver-

schiebt sich die Fälligkeit im Anmeldejahr entsprechend. In den Folgejahren ist auch hier die Fälligkeit 01.06.. Die Hun-

desteuer ist eine Jahressteuer (01.01.-31.12.!) und beträgt ab 2022 für den 1. Hund 60,00 Euro, für den 2. Hund 80,00 Euro 

und für den 3. und jeden weiteren Hund 120,00 Euro im Jahr.  
 

Wir bitten Sie, daran zu denken, den jährlichen Fälligkeitstermin einzuhalten, da nicht jedes Jahr neue Bescheide erstellt 

werden und Ihnen bei verspäteter Zahlung nur unnötige Kosten (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Gerichtsvollzieher-

kosten usw.) entstehen. Auf Wunsch buchen wir die Steuer auch von Ihrem Konto ab. 
  

 Abmeldung 
  

 Folgende Fälle sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen: 

  Tod des Hundes      ➢ wenn möglich, Bescheinigung des Tierarztes 

  Weggabe bzw. Veräußerung des Hundes  ➢ Name und Anschrift des neuen Halters 

  Wegzug mit dem Hund aus Geretsried ➢ neue Anschrift 
 

Achtung: Tritt anstelle des alten Hundes ein neuer Hund, sind dessen Daten unbedingt mitzuteilen! 
  

 Verlust der Hundesteuermarke 
  

 Das Tragen der Hundemarke am Halsband ist keine Pflicht, sie dient jedoch zur Kennzeichnung des gemeldeten Hun-

des. Sollte der Hund weglaufen o. ä., kann aufgrund der aufgedruckten Nummer der Halter ermittelt werden. Bei Ver-

lust erhalten Sie gegen eine Gebühr von 5,00 Euro eine Ersatzmarke. 
  

 Änderung Ihres Namens oder Ihrer Adresse 
  

 Wir bitten Sie Namensänderungen z. B. aufgrund von Heirat oder Änderungen Ihrer Anschrift unbedingt der Steuerstelle 

mitzuteilen! 
  

 Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung 
  

 Steuervergünstigung (Befreiung oder Ermäßigung) können nur gewährt werden, wenn die entsprechenden Vorausset-

zungen vorhanden sind. Jede Änderung sowie der Wegfall der Voraussetzungen ist sofort mitzuteilen. 
  

 Weitere Hunde in Ihrem Haushalt 
  

 Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten, d. h. dass weitere Hun-

de im selben Haushalt als Zweithunde anzumelden sind. 
  

 Kampfhund 
  

 Die Hundesteuer für Kampfhunde beträgt 1000,00 Euro! Gemäß Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität 

und Gefährlichkeit gelten folgende Rassen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden in Bayern 

als Kampfhunde: 
 

Kategorie I:  Pit-Bull, Bandog, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu 

Haltung wird in Geretsried vom Ordnungsamt nicht genehmigt! 
 

Kategorie II: Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Dog Argentino, Dogue de  

   Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Perro de Presa  

   Canario (Dogo Canario), Perro de Presa Mallorquin, Rottweiler 

Haltung wird nur gegen Vorlage des Gutachtens eines Hundesachverständigen vom Ordnungsamt genehmigt! 

(Dieser Hund gilt dann nicht mehr als Kampfhund.) 
  

 Steuerhinterziehung 
  

 Gemäß Art. 14 des Kommunalen Abgabengesetz wird bestraft, wer gegenüber der Gemeinde über abgabenrechtlich 

erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht bzw. die Gemeinde über abgabenrechtlich 

erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt. 

  

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 08171/62 98-281 zur Verfügung! 
 

Ihre Steuerstelle der Stadtverwaltung Geretsried 

  


